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iiber das Farmsurplus gibt die Regierung den auswirtigen Lindern
die Mittel leihweise zum Ankauf und vergiitet den inlindischen
Exporteuren den Unterschied zwischen dem von der Regierung
gestiitzten Inlandpreis und dem niedrigeren Weltmarktpreis.

Prisident Kennedy will angesichts der passiven Zahlungsbilanz
den Prosentsatz, der in den USA ausgegeben wird, auf 80 Prozent
erh6hen. Die Empfangslinder diirfen die Mittel nicht an west-
europiische Linder, Japan und andere hochentwickelte Industrie-
linder verausgaben, da sich das zur Forderung der Ausfuhr dieser
Linder und zum Schaden der Ausfuhr der USA und damit zu wei-
terer Verschlechterung der Zahlungsbilanz der USA auswirken
wiirde.

Angesichts der ungiinstigen Zahlungsbilanz st68t die Bewilligung
der Anforderungen des Prisidenten fiir die Hilfe an die unterent-
wickelten Linder auf steigende Schwierigkeiten im KongreB, der
verschiedentlich Abstriche vorgenommen hat. Der Aufforderung
an die europiischen Partner der westlichen Welt, sich an der Ent-
wicklungshilfe reger zu beteiligen, die USA zu entlasten und der Ent-
wicklungshilfe durch die Sowjetunion ein starkes Gegengewicht
gegeniiberzustellen, konnen sich die westeuropiischen Industrielin-
der nicht entziechen, wenn auch bei dem Wettlauf zwischen Ost
und West die Gefahr nicht von der Hand zu weisen ist, da gerade
die politisch unsicheren Linder Afrikas und Siidamerikas bevor-
zugt werden.

Dr. Robert Adam, Miinchen.

Die osterreichische Unfallversicherung

Die Unfallversicherung wurde in Oesterreich bereits im vorletzten
Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts eingefiihrt. In der Zwi-
schenzeit wurde sie wesentlich ausgebaut, und heute ist die gesetz-
liche Grundlage fiir die Unfallversicherung mit ihren ansehnlichen
Leistungen das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG), das
auch die Vorschriften iiber die Pensionsversicherung und iiber die
Krankenversicherung enthilt.

Die Unfallversicherung wird heute von drei Instituten durch-
gefiihrt, nimlich der Versicherungsanstalt der sterreichischen Eisen-
bahnen fiir die Eisenbahner, der Land- und Forstwirtschaftlichen
Sozialversicherungsanstalt fiir die Arbeiter und Angestellten der
Land- und Forstwirtschaft und der Allgemeinen Unfallversicherungs-
anstalt fiir alle iibrigen Versicherten. Die Regelung der Unfall-
versicherung ist also in Oesterreich bundeseinheitlich.
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In der Unfallversicherung herrscht, wie bei der Krankenver-
sicherung, das Prinzip der Selbstverwaltung. Organe der Selbstver-
waltung sind die Hauptversammlung, der Vorstand, der Ueber-
wachungsausschufl und andere Kommissionen. Da die Unfallversiche-
rung zur Géanze von den Arbeitgebern gezahlt werden und da die
Unfallversicherung eigentlich eine abgeléste Haftpflichtversicherung
der Unternehmer darstellt, sind die Verwaltungskorper der Unfall-
versicherung parititisch zusammengesetzt; sie bestehen also zu
gleichen Teilen aus den Vertretern der Arbeitnehmer und der
Arbeitgeber. Neben den Arbeitnehmern sind in der Unfallversiche-
rung auch die groBten Gruppen der selbstindig Erwerbstitigen
pflichtversichert.

Die Unfallversicherung trifft Vorsorge fiir die Verhiitung von
Arbeitsunfillen und Berufskrankheiten, fiir die Erste Hilfeleistung
bei Arbeitsunfillen sowie fiir die Unfallheilbehandlung, Berufsfiir-
sorge und Entschidigung nach Arbeitsunfillen und Berufskrank-
heiten. Richtigerweise stehen also in der Unfallversicherung die
prophylaktischen Maflnahmen an erster Stelle des Leistungsschemas.

Als Leistungen der Unfallversicherung werden gewihrt: Im Falle
einer durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit ver-
ursachten kérperlichen Schidigung des Versicherten Unfallheil-
behandlung, Familien- und Taggeld sowie besondere Unterstiitzung,
Berufsfiirsorge, Beistellung von Kérperersatzstiicken, orthopidischen
Behelfen und anderen Hilfsmitteln, Versehrtenrente, Uebergangs-
rente und Uebergangsgeld, Versehrtengeld und Witwenbeihilfe;
im Falle des durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit
verursachten Todes des Versicherten Sterbegeld und Hinterblie-
benenrenten.

Als Arbeitsunfille gelten Unfille, die sich im 6rtlichen, zeitlichen
und ursichlichen Zusammenhang mit der die Versicherung begriin-
denden Beschiftigung ereignen. Den Arbeitsunfillen sind aber auch
andere Unfille gleichgestellt, und auch auf Grund solcher gleich-
gestellter Unfille werden die Leistungen gewihrt. Es sind dies:
Unfille auf einem mit der Beschiftigung zusammenhingenden Weg
zur oder von der Arbeits- oder Ausbildungsstitte; auf einem Weg
von der Arbeits- oder Ausbildungsstitte zu einer vor dem Verlassen
dieser Stitte dort bekanntgegebenen irztlichen Untersuchungsstelle
und anschlieBend auf dem Weg zuriick zur Arbeitsstiitte oder zur
Wohnung; auf dem Weg von der Arbeitsstitte oder von der Woh-
nung zu einer #drztlichen Untersuchungsstelle; bei hiuslichen oder
anderen Titigkeiten, zu denen der Versicherte durch den Dienst-
geber oder dessen Beauftragten herangezogen wird; Unfille bei
einer mit der Beschiftigung zusammenhingenden Verwahrung, Be-
férderung oder Instandhaltung oder Erneuerung des Arbeitsgerites,
auch wenn dieses vom Versicherten beigestellt wird; in einem land-
oder forstwirtschaftlichen Betrieb gelten als Arbeitsunfille auch
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Unfille, die sich ereignen bei der Arbeit im Haushalt des Betriebs-
inhabers oder der Dienstnehmer, wenn der Haushalt dem Betrieb
wesentlich dient, und Unfillle bei der Arbeit in der Land- oder
Forstwirtschaft oder im Haushalt der stindig im Betrieb beschif-
tigten Dienstnehmer, die als Entgelt vom Betriebsinhaber Grund-
stiicke oder sonstige Betriebsmittel zur eigenen Erzeugung erhalten
und aus dieser Produktion einen wesentlichen Teil ihres Unter-
haltes bestreiten; auch Unfille bei hduslichen und anderen Titig-
keiten des Versicherten im Zusammenhang mit der Gewinnung
und Verarbeitung von land- und forstwirtschaftlichen Produkten,
die ihm von Dienstgeber als Sachbeziige gewdhrt werden; Unfille
als Teilnehmer bei Betriebsversammlungen oder als Mitglied des
Betricbsrates oder als betrieblicher Vertrauensmann; bei der Ret-
tung eines Menschen aus tatsichlicher oder vermuteter Lebens-
gefahr oder beim Versuch einer solchen Rettung; bei der Suche
nach vermiBSten Personen; bei der Hilfeleistung in sonstigen Un-
gliicksfillen oder bei allgemeiner Gefahr oder Not; bei der Herbei-
holung eines Seelsorgers zu einem in Lebensgefahr befindlichen
Erkrankten oder Verungliickten oder bei der Heranziehung zu
Blutspenden.

Als Berufskrankheiten gelten nur solche Krankheiten, die in einer
eigenen Berufskrankheitenliste zusammengefaB3t sind. Die stindige
Erweiterung dieser Liste ist eine Forderung der Gewerkschaften.

Bemessungsgrundlage fiir die Geldleistungen aus der Unfallver-
sicherung ist bei Arbeitnehmern das Entgelt. Die Hochstbemessungs-
grundlage betrigt 4800 Schilling monatlich. Auch Sonderzulagen,
wie dreizehnte und vierzehnte Gehilter, Urlaubs- und Weihnachts-
gelder usw., werden in die Bemessungsgrundlage einbezogen. Befand
sich ein Versicherter zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
noch in einer Berufs- oder Schulausbildung, so wird von dem Zeit-
punkt an, in dem die begonnene Ausbildung voraussichtlich ab-
geschlossen gewesen wire, die Bemessungsgrundlage jeweils nach
der Beitragsgrundlage errechnet, die fiir Personen gleicher Ausbil-
dung durch Kollektivvertrag festgesetzt ist oder sonst von ihnen
in der Regel erreicht wird. Renten aus der Unfallversicherung kon-
nen nach gewissen Modalitditen mit dem Kapitalswert der Rente
abgefunden werden. Bei einer Verschlimmerung des Zustandes auch
nach der Abfindung kann jedoch wieder eine Teilrente gewihrt
werden. ‘

Die Unfallversicherungsanstalten treffen Vorsorge auch fiir die
Verhiitung von Arbeitsunfillen und Berufskrankheiten sowie fiir
eine wirksame Erste Hilfe. Mittel der Unfallverhiitung sind die
Werbung fiir den Gedanken der Unfallverhiitung, die Beratung der
Dienstgeber und Dienstnehmer sowie sonstiger an der Unfallver-
hiitung interessierter Personen und Einrichtungen, die Zusammen-
arbeit mit den Betrichen zum Zwecke der Einhaltung der der
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Unfallverhiitung dienenden Vorschriften und Anordnungen sowie
die Forschung iiber die Ursachen der Arbeitsunfille und Berufs-
krankheiten und ihre Auswertung fiir die Zwecke der Unfallver-
hiitung. Die Triger der Unfallversicherung haben ausgezeichnete
Unfallverhiitungsdienste in Oesterreich eingerichtet. Die Unfall-
verhiitung arbeitet sehr eng mit Behorden und anderen Korper-
schaften zusammen.

Alle Renten aus der Unfallversicherung werden dreizehnmal jahr-
lich gewdhrt. In diesem Zusammenhang soll gleich darauf hin-
gewiesen werden, daB die in den vergangenen Jahren zuerkannten
Unfallrenten durch die Bank per 1.Januar 1961 auf Grund der
8. Revision zum ASVG wesentlich erhdht wurden. Das Altren-
tenproblem in der Unfallversicherung ist damit fiir den Augenblick
gelost. Aber auch hier besteht wie in der Pensionsversicherung die
Forderung nach Einfiihrung der Rentenautomatik, also der dyna-
mischen Rente. Demnach sollten, um die Wertbestiandigkeit der
Renten zu sichern, in gewissen Zeitabstinden die Renten im gleichen
MaBe erhoht werden, wie wihrend dieser Zeitabstinde die durch-
schnittlichen Lohne und Gehilter steigen.

Die Unfallheilbehandlung hat mit allen geeigneten Mitteln die
durch den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit hervorgerufene
Gesundheitsstorung oder Kérperbeschidigung sowie die durch den
Arbeitsunfall oder Berufskrankheit verursachte Minderung der Er-
werbsfihigkeit zu beseitigen und eine Verschlimmerung der Folgen
der Verletzung oder Erkrankung zu verhiiten. Die Unfallheilbehand-
lung umfaBt daher vor allem srztliche Hilfe, Heilmittel, Heilbehelfe
sowie Pflege in Kranken-, Kur- und sonstigen Anstalten. Die oster-
reichischen Unfallversicherungsanstalten haben vorbildliche Arbeits-
unfallkrankenhiuser geschaffen. Die Unfallheilbehandlung wird
so lange und so oft gewihrt, als eine Besserung der Folgen des
Arbeitsunfalles bzw. der Berufskrankheit oder eine Steigerung der
Erwerbsfihigkeit zu erwarten ist oder HeilmaBnahmen erforder-
lich sind, um eine Verschlimmerung zu verhiiten. Gewidhrt der
Unfallversicherungstriger als Unfallbehandlung Pflege in einer Kran-
ken- oder Kuranstalt, so erhilt der Versehrte Taggeld und fiir seine
Angehérigen iiberdies Familiengeld. Fiir die Dauer einer Unfall-
heilbehandlung oder einer Krankenbehandlung kann der Unfall-
versicherungstriger dem Versehrten oder seinen Angehorigen in
Beriicksichtigung der Schwere der Verletzungsfolgen und der langen
Dauer der Behandlung eine besondere Unterstiitzung gewihren.

Die Berufsfiirsorge hat mit allen geeigneten Mitteln den Ver-
sehrten in die Lage zu versetzen, seinen fritheren oder, wenn dies
nicht moglich ist, einen neuen Beruf auszuiiben. Sie umfaBt die
berufliche Ausbildung zur Wiedergewinnung oder Erhéhung der
Erwerbsfihigkeit und, soweit der Versehrte durch den Arbeits-
unfall oder die Berufskrankheit in der Ausiibung seines Berufes
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wesentlich beeintrichtigt ist, die Ausbildung fiir einen neuen Beruf
und schlieBlich die Hilfe zur Erlangung einer Arbeitsstelle oder
einer anderen Erwerbsmoglichkeit. Berufsausbildung wird fiir maxi-
mal ein Jahr, in Ausnahmefillen auch linger gewihrt. Wihrend
Jieser Ausbildung hat der Versehrte Anspruch auf einen Beitrag
su den Kosten des notwendigen Unterhalts fiir ihn und seine
Angehérigen. Die Unfallversicherungsanstalten haben zur Erlangung
eciner Arbeitsstelle fiir einen Versehrten in enger Zusammenarbeit
mit den zustindigen Landesarbeitsamtern vorzugehen. Hat der Ver-
sehrte eine Arbeitsstelle angenommen, in der er das volle Entgelt
erst nach Erlangung der erforderlichen Fertigkeiten erreichen kann,
<0 kann ihm fiir die Uebergangszeit, maximal fiir zwei Jahre, ein
ZuschuB bis zum vollen Entgelt gewihrt werden. Versehrte, die
eine neue Arbeitsstelle angenommen haben, konnen notigenfalls
Zuschiisse oder Darlehen zur Beschaffung von Arbeitskleidung oder
einer Arbeitsausriistung erhalten. Hat ein Schwerversehrter eine
Arbeitsstelle erhalten, in der er seine volle Leistungsfihigkeit erst
nach Erlangung der erforderlichen Fertigkeiten erreichen kann,
<0 kann fiir die Uebergangszeit, langstens fiir ein Jahr, dem Dienst-
geber, der mindestens den kollektivvertraglichen Lohn zahlt, ein
ZuschuB in angemessener Hohe durch den Unfallversicherungstrager
gewihrt werden.

Der Unfallversehrte hat auch Anspruch auf Versorgung mit Kor-
perersatzstiicken, orthopidischen Behelfen und anderen Hilfsmitteln,
die notwendig sind, um den Erfolg der Heilbehandlung zu sichern
oder die Folgen des Arbeitsunfalles oder der Berufskrankheit zu
erleichtern. Alle diese Hilfsmittel miissen den personlichen und
beruflichen Verhiltnissen des Versehrten angepaflt sein.

Anspruch auf Versehrtenrente besteht, wenn die Erwerbsfahigkeit
des Versehrten durch die Folgen eines Arbeitsunfalles oder einer
Berufskrankheit iiber drei Monate nach dem Eintritt des Ver-
sicherungsfalles hinaus um mindestens 20 Prozent vermindert ist;
die Versehrtenrente gebiihrt fiir die Dauer der Minderung der
Erwerbsfihigkeit um mindestens 90 Prozent. Die Versehrtenrente
wird nach dem Grade der durch den Arbeitsunfall oder die Berufs-
krankheit herbeigefithrten Minderung der Erwerbsfihigkeit bemes-
sen. Die Rente betrigt jihrlich, sofern der Versehrte infolge des
Arbeitsunfalles oder der Berufskrankheit vollig erwerbsunfihig ist,
6624 Prozent der Bemessungsgrundlage (das ist die Vollrente), sofern
er teilweise erwerbsunfihig ist, jenen Teil der Vollrente, der dem
Grade der Minderung der Erwerbsfihigkeit entspricht (das ist die
Teilrente). Solange der Versehrte infolge des Arbeitsunfalles oder
der Berufskrankheit unverschuldet arbeitslos ist, kann die Teilrente
bis zur Vollrente erhoht werden. Versehrte, die Anspruch auf eine
Versehrtenrente von mindestens 50 Prozent oder auf mehrere Ver-
sehrtenrenten haben, deren Hundertsitze zusammen die Zahl 50
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erreichen, gelten als Schwerversehrte. Solche Schwerversehrten-
rentner erhalten seit dem Beginn des Jahres 1961 zur Rente eine
Zusatzrente in der Hohe von 20 Prozent. Damit betrdagt also die
Vollrente tatsichlich 80 Prozent der Bemessungsgrundlage. Ver-
sehrten, die infolge eines Unfalles oder einer Berufskrankheit so
hilflos sind, daB sie stindig der Hilfe und Wartung bediirfen,
gebiihrt neben der Vollrente ein Zuschuf8 in der Hohe der halben
Vollrente als Hilfslosenzuschu3. Schwerversehrten wird fiir jedes
Kind ein Kinderzuschuf8 im Ausmafle von 10 Prozent der Ver-
sehrtenrente gewahrt.

Wird ein Versehrter neuerlich durch einen Arbeitsunfall oder
durch eine Berufskrankheit geschidigt und betrigt die durch diese
neuerliche Schidigung allein verursachte Minderung der Erwerbs-
fahigkeit mindestens 10 Prozent, so wird die Entschidigung aus
diesen mehreren Versicherungsfillen festgestellt. Es wird also dann
eine Gesamtrente gewihrt. Versicherten, fiir die bei der Fortsetzung
ihres bisherigen Berufes die Gefahr besteht, dal eine Berufskrank-
keit entsteht oder sich verschlechtert, kann, um ihnen den Ueber-
gang zu einem anderen Beruf zu ermoglichen, lingstens fiir ein
Jahr eine Uebergangsrente bis zur Hohe der Vollrente gewihrt
werden. An Stelle dieser zeitlichen Rente kann auch ein angemes-
senes einmaliges Uebergangsgeld gewidhrt werden. Eine allfdllige
Versehrtenrente gebiihrt neben der Uebergangsrente.

Hat die Witwe eines Schwerversehrten keinen Anspruch auf
Witwenrente, weil der Tod des Versehrten nicht Folge eines Arbeits-
unfalles oder einer Berufskrankheit war, so erhilt sie als einmalige
Witwenbeihilfe 40 Prozent der Bemessungsgrundlage, also des Jah-
resarbeitsverdienstes.

Wurde durch einen Arbeitsunfall oder durch eine Berufskrank-
heit der Tod des Versehrten verursacht, gebiihrt ein Sterbegeld
aus der Unfallversicherung. Wurde der Tod des Versehrten durch
einen Arbeitsunfall oder durch eine Berufskrankheit verursacht,
so gebiihrt der Witwe bis zu ihrem Tod oder ihrer Wiederverhei-
ratung eine Witwenrente von jahrlich 20 Prozent der Bemessungs-
grundlage. Solange die Witwe erwerbsunfihig ist sowie ab Errei-
chung des 60.Lebensjahres, betrigt die Witwenrente 40 Prozent
der Bemessungsgrundlage. Im Falle einer Wiederverheiratung wird
die Witwenrente mit dem fiinffachen Jahresrentenbetrag abgefer-
tigt. Dem Witwer einer Versicherten, deren Tod durch einen Arbeits-
unfall oder eine Berufskrankheit verursacht wurde, gebiibrt eine
Witwenrente von jihrlich 40 Prozent der Bemessungsgrundlage,
wenn die Ehegattin seinen Lebensunterhalt iiberwiegend bestritten
hat und er erwerbsunfihig und bediirftig ist. Den Kindern des
Versicherten, dessen Tod durch einen Arbeitsunfall oder eine Be-
rufskrankheit verursacht wurde, gebiihrt eine Waisenrente. Sie
betragt fiir jedes einfach verwaiste Kind jihrlich 20 Prozent, fiir
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jedes doppelt verwaiste Kind 30 Prozent der Bemessungsgrund-
lage. Fiir bediirftige Eltern und GrofBleltern sowie fiir unversorgte
Geschwister des Versicherten wird nach dessen Tod nach Erfiillung
gewisser Voraussetzungen eine Hinterbliebenenrente gewédhrt. Auch
die Unfallversicherungstriger konnen aus ihrem Unterstiitzungs-
fonds in besonders beriicksichtigungswiirdigen Fillen einmalige
Leistungen erbringen.

Im Gegensatz zur Kranken- und zur Pensionsversicherung, wo
Leistungen nur auf Antrag gewahrt werden, werden die Leistungen
aus der Unfallversicherung von Amtes wegen, also ohne eigene
Antragstellung erbracht. Berufskrankheiten oder Arbeitsunfille miis-
sen den Unfallversicherungstrigern von den Arbeitgebern und
Aerzten gemeldet werden.

Die Beitrige zur Unfallversicherung betragen fiir Angestellte
15, Prozent der Beitragsgrundlage, fiir Arbeiter 2 Prozent der Bei-
tragsgrundlage, also des versicherungspflichtigen Lohnes oder Ge-
halts. Der Unfallversicherungsbeitrag wird zur Ginze vom Arbeit-
geber bezahlt. Auch in der Unfallversicherung besteht das Recht
auf freiwillige Versicherung.

Es ergibt sich also, dal die Leistungen der osterreichischen
Unfallversicherung durchaus zufriedenstellend sind. Die Unfallver-
sicherung gehort jedenfalls zu den bestfunktionierenden Teilen des
Systems der sozialen Sicherheit in Oesterreich.

Dr. Edgar Schranz, Wien.

Zeitschriften-Spiegel

«Wohin steuert der Osthandel?», Gerade angesichts dieses Prozesses

fragt «Der Volkswirty (Frankfurt) im
Leitartikel seiner Nr. 25 (22. Juni
1962); der Verfasser, Walter Trau-
mann kommt nach einer Analyse der
jiingsten Comecon-Konferenz in Mos-
kau einerseits und der Entwicklung
der EWG andererseits zu folgendem
SchluBB: «Das Konzept einer gemein-
samen Osthandelspolitik sollte nicht an
den Wandlungen voriibergehen, die
sich im kommunistischen Weltsystem
vollziehen. Seine monolithische Ein-
heit ist bedroht. Zentrifugale Tenden-
zen sind unverkennbar. Die Bildung
verschiedener ideologischer Mittel-
punkte ist im Gange. Der Status der
Sowjetunion innerhalb des Blocks,
ihre Hegemonie, ist nicht mehr unbe-
stritten. Kurz, das Ergebnis der Ent-
stalinisiernng ist noch nicht abzusehen.

mufl das freie Europa mit dem Osten

in Fiihlung bleiben. Eine Embargo-
oder Restriktionspolitik mit dem Ziel,
die wirtschaftlichen Note im Ostblock
zu verschirfen, wiirde nur eine neue
Straffung der zentralen Macht provo-
zieren. Dagegen konnte eine auf der
Ueberlegenheit des westlichen Wirt-
schaftssystems beruhende Liberalitit
die tiefgreifenden Wandlungen im
Osten noch fordern.y —

Die von Dr. Klaus Mehnert redi-
gierte Zeitschrift «Osteuropa» (Deut-
sche Verlagsanstalt, Stuttgart) 1iBt auf
ihre vorjihrige Aufsatzreihe «Ueber-
gang zum Kommunismusy jetzt eine
Serie von Abhandlungen zum Thema
«Polyzentrismus im Ostblocky folgen.
Bisher wurden in Heft 4/5 und Heft 6
behandelt: Einheit und Vielfalt als

239



	Die österreichische Unfallversicherung

